
 

Tarif D  
2017 
für ausländische Arbeitnehmer/innen 

 

Monatstarif für Nebenerwerbs- sowie Ersatzeinkünfte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenerwerbstarif 10%  
 

Als Nebenerwerb gelten sämtliche Erwerbstätigkeiten, welche eine quellensteuerpflichtige Person 
neben ihrer Haupterwerbstätigkeit ausübt. 

 

Der Nebenerwerbstarif gelangt auch bei Ersatzeinkünften zur Anwendung, wenn die Versicherung 
diese nicht nach Massgabe des versicherten Verdienstes an die/den Versicherte/n ausrichtet oder 
diese neben ein allfälliges Erwerbseinkommen treten. 

 

Weitere Hinweise siehe Wegleitung Punkt 4.4 


